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Gefährliche Gegenstände

Als gefährliche Gegenstände gelten Gegenstände wie Werkzeuge,
Haushalts- und Sportgeräte, die sich zur Bedrohung oder Verletzung von
Menschen eignen.

Taschenmesser, wie etwa das Schweizer Armeetaschenmesser und
vergleichbare Produkte, gelten nicht als gefährliche Gegenstände.

(Art. 4 Abs. 6 Waffengesetz)
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Mitführen und Tragen von gefährlichen Gegenständen

Das Tragen gefährlicher Gegenstände an öffentlich zugänglichen Orten
und das Mitführen solcher Gegenstände in Fahrzeugen ist verboten,
wenn:
- nicht glaubhaft gemacht werden kann, dass dies durch die
bestimmungsgemässe Verwendung oder Wartung der Gegenstände
gerechtfertigt ist; und

- der Eindruck erweckt wird, dass die Gegenstände missbräuchlich
eingesetzt werden sollen, insbesondere um damit Personen
einzuschüchtern, zu bedrohen oder zu verletzen.

(Art. 28a Waffengesetz)
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Ihre Kontaktadresse

Kantonspolizei Thurgau
Einsatzabeilung
Fachstelle Waffen/Sprengstoff
Zürcherstrasse 325
8500 Frauenfeld

Telefon 058 345 22 82 waffenfachstelle@kapo.tg.ch
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle
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